
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/4/25 97/02/0072
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §10 Abs1;

AVG §34 Abs4;

AVG §35;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):97/02/0073

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2807/53 E 23. September 1954 VwSlg 3500 A/1954 RS 2

Stammrechtssatz

Die im § 35 AVG vorgesehene Mutwillensstrafe kann auch gegen Bevollmächtigte verhängt werden, die zur

berufsmäßigen Parteienvertretung befugt sind.

Schlagworte

Stellung des Vertretungsbefugten
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